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îtiitfai,) uitt> &etugcuriitit*
3ln ben gac^blältern finben roir überall anzeigen, tn

benen mit meßr ober roeniger ftoljen SOB orten ein „erft»
îlaffigeS" ©efcßäft angeboten roirb, bamit ber neue Se»
fißer auf fdßnelle art unb Sßßeife ÜRiUionär roerben tann.
Set ®urdßßdßt ber Angebote macßt man bte Seobacßtung,
baß in ben meiften gälten mit einem beben Umfaß ge<

prahlt mirb. ©tnb benn bie ©eroerbetretbenben oon
heutzutage roirfltcß fo!c£)e gbealifien, baß eS ibnen nur
um einen mögltdßft großen Umfaß ju tun ift, bamit fie
ibre Sßrobufte tn möglidbft großer SJiaffe an bie geltebte

3Jtenfdßbelt oerteilen fönnen?
geh glaube nidEjt. SOßeit eber btn idb ber anfidßt, baß

für 100 Prozent fämtlicber ©eroerbetreibenber ber fRetn»

geroinn roett mebr gilt als ber Umfab- Unb gerabe bie

gebilbelften unb tüdßtigften unter ibnen feben nidbt auf
bte ÏSRaffen ber gelieferten SOßaren, bezro. auf ben bamit
erjielten zahlenmäßigen Umfab, fonbern gerabe fie febretben
auf ihr Banner:

„@ute, roenn aueß roenige SSBare, gute greife unb
fomit guten ©erotnn."

®enn bieë gemährt meit meßr 3ufriebenbett als otel
arbeit unb roenig Serblenft

®te ©tfdßeinung, baß ftet§ nur oon etnem Umfaß
bte 5Rebe ift, berußt roobl roeniger auf einer beabficßtigten
Säufcßung, als otelmebr auf Unroiffenbeit unb ©eibft»
bbPnofe. SOBie maneßet tann gar nidtjt begretfen, baß troß
beS ftets fidß fteigernben UmfaßeS feine Übetfcßüffe roeniger
roerben, ftatt baß fie fidß im gleichen ©cßritt erhöben.
Cmzig unb allein fehlen bie nötigen faufmänntfeßen Kennt'
ntffe unb bte barauf berußen'be gute Kalfulation, um
bas SerßältntS zwifeßen Umfaß unb ©eroinn rießtig im
©leteßgeroießt ßaiten zu tonnen.

3unädßft roaS ift Umfaß?
Umfaß ift ber Setrag (SerfaufSpretS) ber gelieferten

SOßaren unb arbeiten, ©elieferte SOßare, für bte man
feine 3aßlung oerlangt ober erroartet, geßört felbftrebenb
nidßt zum Umfaß. 2lucß bte fegenannten faulen Soften,
beren Setrag rettungslos oerloren ift, finb ftreng ge=
nommen, ebenfalls au«zufdßalten. Unter Umfaß oerfteßt
man eben nur baS für ©elb ober ©elbeSroert gelieferte.
0b bie Sezaßlung tatfäcßltcß feßon erfolgt ift ober nocß
gefdßeben roirb, tut roeiter nidßtS zur ©adße. ©letdbfallS
ift eS einerlet, ob ber Setrag gelieferte SOßaren ober arbeit
barftellt. Unbebtngt erforberlicß ift eS, falls nacßträglicß
etne Sefteüung erniebrigt ober erßößt roirb, bieS ent>
fptedßenb zu änbern. auch etroaige größere abzüge bei
3aßlungen ftnb zu betücfficßiigen. 3uroetlen roirb für
gelieferte SOßaren eine ©egenleiftung geniacßt. 3n biefem
3aüe muß bte gelieferte SOßare als Umfaß unb ©innaßmen
gebueßt roerben, bte bafür erßaltene Sßare ober arbeit
roirb als ©efcßäftSunfoften bezro. als fßrioatauSgabe
nottert.

Über ißren Umfaß finb zmar bte meiften ©eroerbe»
treibenben aufgeflärt, aber über ben ^Reingewinn, ben
ißr Seruf abroirft, madßen ficß feßr otele einen fo falfdßen
Scgtiff; in ben meiften gälten roirb betfelbe überfcßäßt.
Siele maeßen ftdj nidßt einmal bie fletne 2Rüße, ißn an»
näßernb zu beredßnen. Set ber ©teueretnfdßäßung roirb
baS ©tnfommen etnfadß aufS ©eraterooßl, natürlich mög=
lidßft niebrig, tariert unb angegeben nadß bein, roie man
gelebt unb etroa beifeite gelegt bat. ®te meiften fönnen
überhaupt ben iRetneitrag ißreS ©eroerbeS gar nidßt genau
ausrechnen, roetl ißnen georbnete Sücßer eben feßlen.

SOBie roirb nun ber fRetngerotnn gefunben?
9Ran rechne fämtlicße ©efcßäftSetnnabmen (b. ß. bie

ßablungen) etneS gaßreS ober etneS g^traumeS, für
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Ninstti) und Aeilîgowilllî.
In den Fachblättern finden wir überall Anzeigen, in

denen mit mehr oder weniger stolzen Worten ein „erst-
klassiges" Geschäft angeboten wird, damit der neue Be-
sitzer auf schnelle Art und Weise Millionär werden kann.
Bei Durchsicht der Angebote macht man die Beobachtung,
daß in den meisten Fällen mit einem hohen Umsatz ge-
prahlt wird. Sind denn die Gewerbetreibenden von
heutzutage wirklich solche Idealisten, daß es ihnen nur
um einen möglichst großen Umsatz zu tun ist. damit sie

ihre Produkte in möglichst großer Masse an die geliebte
Menschheit verteilen können?

Ich glaube nicht. Weit eher bin ich der Ansicht, daß

für 190 Prozent sämtlicher Gewerbetreibender der Rein-
gewinn weit mehr gilt als der Umsatz. Und gerade die

gebildetsten und tüchtigsten unter ihnen sehen nicht auf
die Massen der gelieferten Waren, bezw. auf den damit
erzielten zahlenmäßigen Umsatz, sondern gerade sie schreiben

auf ihr Panner:
„Gute, wenn auch wenige Ware, gute Preise und

somit guten Gewinn."
Denn dies gewährt weit mehr Zufriedenheit als viel

Arbeit und wenig Verdienst
Die Erscheinung, daß stets nur von einem Umsatz

die Rede ist, beruht wohl weniger auf einer beabsichtigten
Täuschung, als vielmehr auf Unwissenheit und Selbst-
Hypnose. Wie mancher kann gar nicht begreifen, daß trotz
des stets sich steigernden Umsatzes seine Überschüsse weniger
werden, statt daß sie sich im gleichen Schritt erhöhen,
t^mzig und allein fehlen die nötigen kaufmännischen Kennt'
Ntsfe und die darauf beruhende gute Kalkulation, um
das Verhältnis zwischen Umsatz und Gewinn richtig im
Gleichgewicht halten zu können.

Zunächst was ist Umsatz?
Umsatz ist der Betrag (Verkaufspreis) der gelieferten

Waren und Arbeiten. Gelieferte Ware, für die man
keine Zahlung verlangt oder erwartet, gehört selbstredend
nicht zum Umsatz. Auch die sogenannten faulen Posten,
deren Betrag rettungslos verloren ist, sind streng ge-
nommen, ebenfalls auszuschalten. Unter Umsatz versteht
man eben nur das für Geld oder Geldeswert gelieferte.
Ob die Bezahlung tatsächlich schon erfolgt ist oder noch
geschehen wird, tut weiter nichts zur Sache. Gleichfalls
ist es einerlei, ob der Betrag gelieferte Waren oder Arbeit
darstellt. Unbedingt erforderlich ist es, falls nachträglich
eine Bestellung erniedrigt oder erhöht wird, dies ent-
sprechend zu ändern. Auch etwaige größere Abzüge bei
Zahlungen sind zu berücksichtigen. Zuweilen wird für
gelieferte Waren eine Gegenleistung gemacht. In diesem
Falle muß die gelieferte Ware als Umsatz und Einnahmen
gebucht werden, die dafür erhaltene Ware oder Arbeit
wird als Geschäftsunkosten bezw. als Privatausgabe
notiert.

Über ihren Umsatz sind zwar die meisten Gewerbe-
treibenden aufgeklärt, aber über den Reingewinn, den
ihr Beruf abwirft, machen sich sehr viele einen so falschen
Begriff; in den meisten Fällen wird derselbe überschätzt.
Viele machen sich nicht einmal die kleine Mühe, ihn an-
nähernd zu berechnen. Bei der Steuereinschätzung wird
das Einkommen einfach aufs Geratewohl, natürlich mög-
lichft niedrig, taxiert und angegeben nach dem, wie man
gelebt und etwa beiseite gelegt hat. Die meisten können
überhaupt den Reinertrag ihres Gewerbes gar nicht genau
ausrechnen, weil ihnen geordnete Bücher eben fehlen.

Wie wird nun der Reingewinn gefunden?
Min rechne sämtliche Geschäftseinnahmen (d. h. die

Zahlungen) eines Jahres oder eines Zeitraumes, für
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roelcpen bet ©eroinn beregnet werben joü, zufammen.
Son blefer Summe fxnb fämtlicpe ©efcpäftS ausgaben ab»

Zuzlepen, alfo nor allem:
1. ©efcpäpSmtete, fpetzung, 2icpt ufro.;
2. ©epälter; roirb Angepeilten Sop unb 2ogiS als

®etlgepalt geleipet, ben ^teför üblichen ißretS;
3. Sämtlldpe SRaterialanfcpaffungen, tReîlame ufro.;
4. ®te glnfen be§ Kapitals, roelcpeS burdp ©rwetb

ober ©tnricptung im ©efcpäft angelegt ift;
5. Unbezahlte ArbeitSfräfte non gamittenangepörigen,

ihren 2eiPungen entfprecpenb;
6. Steuern unb Abgaben, foroett fie baS ©efdpäft be»

treffen ;

7. gut Abnüpung beS gnoentarS 10—20 % ber An»

fcpaffungSfumme (fogen. Abfdpretbung); bte Anfcpaf»
fung non ©rfapteilen barf bann nidpt abgezogen
werben ;

8. 3Reuanfcpapungen non gnoentar.

®a bte metpen @efc£)âfte oorper bepanben haben
unb auch nach ber Abrechnung roetter geführt roerben,
fo ip noch folgenbeS ju bemerfen:

gallS am ©nbe beS ©efcpäftSjahreS mehr 2öare,
SRaterial unb gnoentar oorhanben ip als bei Seglnn,
fo ip biefe ®iperenz bent ©erotnne jujujahlen, natürlich
im entgegengefepten galle abzuziehen. Stnb, roaS fa bte

SRegel ip, Aupenpänbe non Kunben unb gorberungen
oon 2ieferanten oorhanben, fo finb ferner auch unfa*
Zahlte Aupenfiänbe als ©ewinn, bagegen unbeglichene
(Schutben in Ausgaben tn Rechnung zu bringen, roobei
aber noch SU bemerfen ip, bap auS bem Sorjahre, alfo
bem bem tRecpnungSjapre oorhergehenben gapre über»

nommene Aupenpänbe roieberum oon bem ©erotnne ab»

aepen, bem bte übernommenen ©efcpäftSfdpulben zugezahlt
roerben ; benn btefe haben mit bem SRecpnungSjahre, roenn
auch in berrfelben beglichen, nidptS ju tun. Alfo um
überhaupt eine regelrechte ©eroinnüberficht (Bilanz) be

fommen zu fönnen, "tft eben bte Unterlage oon gutgeführten
Sücpern etforberlicp.

®ar manchmal pürzt man pcîj bem ©efchäfte zuliebe
in prioate Unfopen, bie boch im engeren Sinne bem ©e»

fchäft belaPet roerben müffen. ®urcp baS ^Btinjip, baS

befonberS tn Heineren Stäbten ber ©efchäftSmann be=

folgen mup, nämlich: „©ine £anb roäfdpt bte anbere",
roirb mancpe Ausgabe für ben ißrioatbebarf gemalt, bte

oleltelcht, roenn bte fRücfpcpt auf baS ©efchäft fie nicht
erfatfcpte, als unnötig unterbleiben roürbe. gum Sei»

fpiel befucpt mander mit feiner ganzen gamilie ein

SReftaurant, roetl er fich gefdpäftltcpen Sorteil baoon oer»

fpricpt, fonp roürbe es unterlaffen roerben. @S ip ja
allerbtngS unmöglich, biefe Art Unfopen genau feftju»
Heden, jebocp finb fie nicht auper Acpt zu laffen.

Ob ber Umfap mit olel 3Rüpe herangezogen roirb,
bezro. mepr ©elegenhettSaufträge finb, ober ob fePe

Stammfunbfcpaft überrotegt, fptelt zwar bei ber Serecp»

nung beS iRetngerotnneS fetne Solle, jeboch fehr wopl
bei ber Sewertung eines ©efdhäfteS.

AuS ben oerfchiebenen ©rünben ip baper oorteithaft
unb geboten, bap ber genaue Seingewton, ben ein @e»

fcpäft' hat, befannt ip. ®er Inhaber mup biefen tn
feinem gntereffe roiffen. @r mup roiffen, roie fiep baS

angelegte Kapital oerztnP, eS mup ihm befannt fein, ob

baS ©tnfommen, weldpeS fein Seruf abroirft, oorwärtS
fdpreitet ober ob fiep baS ©efepaft oerfcplecptert.

2Benn er leptereS zeltig genug wahrnimmt, fo fann
er tn oielen gälten bem Krebsgänge noch ©topait tun.

®urcp genauere Prüfung ber Ausgaben wirb er er»
fennen, an welcper Stelle gefpart roerben mup. @r roirb
olelletdpt bann manepe Aufträge tn gufunft auf ©tunb
einer Sacprecpnung ber greife als unoorteilpaft zuxücf»

roetfen. Kurzum, burcp eine rieptige ©eroinnaufPellung
wirb maneper zettig cor Scpaben gewarnt.

Set etwaigem Setfaufe nüpt eS gar ntcptS, bem flugen
Käufer mit bem Umfape aufzuwarten, benn barauS fann
er allenfalls erfepen, wie otel Arbeit to bem angebotenen
Setriebe ip, aber niept, roelcpen petuniären Vorteil er
jäprlicp barauS ztepen fann. ®le Angebote unb Angabe
ber greife unb SJiiete fann auep niept otel bazu beitragen,
um etne annäpernbe Serecpnung beS ©tnfommenS maepen

Zu tönnen. geber, ber bte Abftcpt pat, etn ©efcpäft zu
erwerben, oetlange oon bem Serfäufer georbnete Sücper,
fonp roirb er unter Umfiänben fpäter bitter enttäufept
jetn.

SSBirb ein ©efepäft oerpaeptet, fo gilt baS ©leiepe rote

beim Setfaufe; auep pier mup man ben Sorteil, ben
baS ©efdpäft bringt, roiffen, um etne angemeffene ißadpt»

fumme fePfepen zu fönnen.
SBirb ferner ber ©eroerbetreibenbe tn Steuerangelegen»

heilen aufgeforbert, fetn ©infommen zu nennen, fo iP
bie Kenntnis beS SeingerotnneS unbebtngt erforbetlicp.
®aS fielterppieptige ©infommen roeidpt zwar in Kleinig»
feiten oon ber ©efcpäftsbilanz ab, z- barf bte ©In»
fommenSfteuer metftenS niept in Abzug gebracht werben,
boep pnb bie Sepimmungen an ben einzelnen Orten
oerfepteben, man riepte ftdp barnaep.

Auep bei otelen anbeten ©elegenpeiten ip bie Kenntnis
beS SelnetnfommenS nötig. Set ©rbfepaft, Rettung ober
Übertragung beS ©efcpäfteS an Ktnber. gerner bei ©in»
tritt eines piUen ober tätigen SeilpaberS, bei ©eroäp»

rung oon Stanttemen, b. p. ©erolnnanteilen an Angepeilte
unb tn manepen anbeten gälten ip ber genaue ©ewinn»
betrag als Unterlage notroenbig.

3cp habe nun gezeigt, bap Umfap unb iRetngeroinn
Zroet Derfcptebene ®tnge pnb, oon benen ber leitete Me
roeit wichtigere Spotte fptelt.

ÜRan lebe niept fo tn ben SEag pinetn, opne pep ba=

rum zu fümmern, unb mit ber AuSrebe, bap eS bis jept
auep opne bte fcpreciltcpe Sucpfuprung gegangen fei, man
fei bis jept gut perumgefommen, unb habe nodp mandpeS
Stücf ©elb babei etfparen fönnen. ®te ©ntgegnung
pört man oft, aber gar maneper pat feine 2eicptfinmgfeit
in gefdpäftlicpen ®tngen feproer gebüpt. 2Rancper tRuin
hätte fönnen oermieben Werben, wenn man fluge ©in»
ftept bei gelten gepabt pälte.

AuS oorpepenben geilen gept ferner peroor, bap eine

Sermeprung beS UmfapeS no^ lange feine Steigerung
beS ©erolnneS z"ï Solge paben mup. ©in geroiffeS
Quantum Umfap fann ber gnpaber felbft oerarbeiten.
äßirb biefe jeboep nur ein wenig überfepritten, fo mup
ein ©epilfe angenommen werben, foroett eS pdp nidpt in
Afforb etlebigen läpt. ®abutcp oetmepren fiep aber
roieber bte Unfopen fo bebeutenb, bap ber iReingerotnn
geringer ip rote oorher. ÏÏBte maneper fept, um feinen
Umfap bezro. feinen ©ewtnn zu erpöpen, bte greife nieb»

riger unb erreidpt baS ©egenteil.
Sn ©roppäbten fann btefeS SRanöoer zuweilen ©lücf

bringen, aber tn Heineren Stäbten roirb fiep halb ber
Scpaben zeigen. SRan frage ftep oorper, ob benn roirf»
Itcp genügenb ^ublifum überhaupt oorpanben ip ; benn
bann etfi fann oteHeicpt, unb audp nur otedeiept ber ®e»

rolnn gröper fein, gn ben metpen gäUen wirb ber
gaepmann btefe grage oernetnen müffen. ®ap bie SRaffen»
arbeit natürlidp auep mancpeS anbere Übel mit fidp brtngt,
liegt auf ber fpanb. SBenn audp ber ©eroerbetreibenbe
burcp unb burcp gefdpäftSmäpig gebilbet fein mup, fo
fod er boep Sinn für baS gbeale paben. tRidpt zulept
Zu feinem eigenen Sorteil; er foil nidpt burcp Unterbieten
eine ganze Srancpe oerbetben.

SRit meinen Ausführungen glaube icp mandpe SSMnfe

gegeben zu paben, bte roopl ber ©rroägung wert pnb.
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welchen der Gewinn berechnet werden soll, zusammen.
Von dieser Summe sind sämtliche Geschäfts ausgaben ab-
zuziehen, also vor allem:

1. Geschäftsmiete, Heizung, Licht usw.;
2. Gehälter; wird Angestellten Kost und Logis als

Teilgehalt geleistet, den htefür üblichen Preis;
3. Sämtliche Materialanschaffungen. Reklame usw.;
4. Die Zinsen des Kapitals, welches durch Erwerb

oder Einrichtung im Geschäft angelegt ist;
5. Unbezahlte Arbeitskräfte von Familienangehörigen,

ihren Leistungen entsprechend;
6. Steuern und Abgaben, soweit sie das Geschäft be-

treffen;
7. Für Abnützung des Inventars 1V—20 °/o der An-

schaffungssumme (sogen. Abschreibung) ; die Anschaf-
fung von Ersatzteilen darf dann nicht abgezogen

werden;
8. Neuanschaffungen von Inventar.
Da die meisten Geschäfte vorher bestanden haben

und auch nach der Abrechnung weiter geführt werden,
so ist noch folgendes zu bemerken:

Falls am Ende des Geschäftsjahres mehr Ware,
Material und Inventar vorhanden ist als bei Beginn,
so ist diese Differenz dem Gewinne zuzuzählen, natürlich
im entgegengesetzten Falle abzuziehen. Sind, was ja die

Regel ist, Außenstände von Kunden und Forderungen
von Lieferanten vorhanden, so sind ferner auch unbe-

zahlte Außenstände als Gewinn, dagegen unbeglichene
Schulden in Ausgaben in Rechnung zu bringen, wobei
aber noch zu bemerken ist, daß aus dem Vorjahre, also
dem dem Rechnungsjahre vorhergehenden Jahre über-

nommene Außenstände wiederum von dem Gewinne ab-
aehen, dem die übernommenen Geschäftsschulden zugezählt
werden; denn diese haben mit dem Rechnungsjahre, wenn
auch in demselben beglichen, nichts zu tun. Also um
überhaupt eine regelrechte Gewinnübersicht (Bilanz) be

kommen zu können/ist eben die Unterlage von gutgeführten
Büchern erforderlich.

Gar manchmal stürzt man sich dem Geschäfte zuliebe
in private Unkosten, die doch im engeren Sinne dem Ge-

schüft belastet werden müssen. Durch das Prinzip, das

besonders in kleineren Städten der Geschäftsmann be-

folgen muß, nämlich: „Eine Hand wäscht die andere",
wird manche Ausgabe für den Privatbedarf gemacht, die

vielleicht, wenn die Rücksicht auf das Geschäft sie nicht
erheischte, als unnötig unterbleiben würde. Zum Bei-
spiel besucht mancher mit seiner ganzen Familie ein

Restaurant, weil er sich geschäftlichen Vorteil davon oer-
spricht, sonst würde es unterlassen werden. Es ist ja
allerdings unmöglich, diese Art Unkosten genau festzu-

stellen, jedoch sind sie nicht außer Acht zu lassen.
Ob der Umsatz mit viel Mühe herangezogen wird,

bezw. mehr Gelegenheitsaufträge sind, oder ob feste

Stammkundschaft überwiegt, spielt zwar bei der Berech-

nung des Reingewinnes keine Rolle, jedoch sehr wohl
bei der Bewertung eines Geschäftes.

Aus den verschiedenen Gründen ist daher vorteilhaft
und geboten, daß der genaue Reingewinn, den ein Ge-

schüft hat, bekannt ist. Der Inhaber muß diesen in
seinem Interesse wissen. Er muß wissen, wie sich das

angelegte Kapital verzinst, es muß ihm bekannt sein, ob

das Einkommen, welches sein Beruf abwirft, vorwärts
schreitet oder ob sich das Geschäft verschlechtert.

Wenn er letzteres zeitig genug wahrnimmt, so kann
er in vielen Fällen dem Krebsgange noch Einhalt tun.

Durch genauere Prüfung der Ausgaben wird er er-
kennen, an welcher Stelle gespart werden muß. Er wird
vielleicht dann manche Aufträge in Zukunft auf Grund
einer Nachrechnung der Preise als unvorteilhaft zurück-

weisen. Kurzum, durch eine richtige Gewinnaufstellung
wird mancher zeitig vor Schaden gewarnt.

Bei etwaigem Verkaufe nützt es gar nichts, dem klugen
Käufer mit dem Umsätze aufzuwarten, denn daraus kann
er allenfalls ersehen, wie viel Arbeit in dem angebotenen
Betriebe ist, aber nicht, welchen pekuniären Vorteil er
jährlich daraus ziehen kann. Die Angebote und Angabe
der Preise und Miete kann auch nicht viel dazu beitragen,
um eine annähernde Berechnung des Einkommens machen

zu können. Jeder, der die Absicht hat, ein Geschäft zu
erwerben, verlange von dem Verkäufer geordnete Bücher,
sonst wird er unter Umständen später bitter enttäuscht
sein.

Wird ein Geschäft verpachtet, so gilt das Gleiche wie
beim Verkaufe; auch hier muß man den Vorteil, den
das Geschäft bringt, wissen, um eine angemessene Pacht-
summe festsetzen zu können.

Wird ferner der Gewerbetreibende in Steuerangelegen-
betten aufgefordert, sein Einkommen zu nennen, so ist
die Kenntnis des Reingewinnes unbedingt erforderlich.
Das steuerpflichtige Einkommen weicht zwar in Kleinig-
ketten von der Geschäftsbilanz ab. z. B. darf die Ein-
kommenssteuer meistens nicht in Abzug gebracht werden,
doch sind die Bestimmungen an den einzelnen Orten
verschieden, man richte sich darnach.

Auch bei vielen anderen Gelegenheiten ist die Kenntnis
des Reineinkommens nötig. Bei Erbschaft, Teilung oder
Übertragung des Geschäftes an Kinder. Ferner bei Ein-
tritt eines stillen oder tätigen Teilhabers, bei Gewäh-
rung von Tantiemen, d. h. Gewinnanteilen an Angestellte
und in manchen anderen Fällen ist der genaue Gewinn-
betrag als Unterlage notwendig.

Ich habe nun gezeigt, daß Umsatz und Reingewinn
zwei verschiedene Dinge sind, von denen der letztere die
weit wichtigere Rolle spielt.

Man lebe nicht so in den Tag hinein, ohne sich da-

rum zu kümmern, und mit der Ausrede, daß es bis jetzt
auch ohne die schreckliche Buchführung gegangen sei. man
sei bis jetzt gut herumgekommen, und habe noch manches
Stück Geld dabei ersparen können. Die Entgegnung
hört man oft, aber gar mancher hat seine Leichtsinnigkett
in geschäftlichen Dingen schwer gebüßt. Mancher Ruin
hätte können vermieden werden, wenn man kluge Ein-
sicht bei Zeiten gehabt hätte.

Aus vorstehenden Zeilen geht ferner hervor, daß eine

Vermehrung des Umsatzes noch lange keine Steigerung
des Gewinnes zur Folge haben muß. Ein gewisses
Quantum Umsatz kann der Inhaber selbst verarbeiten.
Wird diese jedoch nur ein wenig überschritten, so muß
ein Gehilfe angenommen werden, soweit es sich nicht in
Akkord erledigen läßt. Dadurch vermehren sich aber
wieder die Unkosten so bedeutend, daß der Reingewinn
geringer ist wie vorher. Wie mancher setzt, um seinen

Umsatz bezw. seinen Gewinn zu erhöhen, die Preise nied-

riger und erreicht das Gegenteil.

In Großstädten kann dieses Manöver zuweilen Glück
bringen, aber in kleineren Städten wird sich bald der
Schaden zeigen. Man frage sich vorher, ob denn wirk-
lich genügend Publikum überhaupt vorhanden ist; denn
dann erst kann vielleicht, und auch nur vielleicht der Ge-
winn größer sein. In den meisten Fällen wird der
Fachmann diese Frage verneinen müssen. Daß die Massen-
arbeit natürlich auch manches andere Übel mit sich bringt,
liegt auf der Hand. Wenn auch der Gewerbetreibende
durch und durch geschäftsmäßig gebildet sein muß. so

soll er doch Sinn für das Ideale haben. Nicht zuletzt

zu seinem eigenen Vorteil; er soll nicht durch Unterbieten
eine ganze Branche verderben.

Mit meinen Ausführungen glaube ich manche Winke
gegeben zu haben, die wohl der Erwägung wert sind.
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